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Die Problemstellung 

Dem Jubilar ist die Problematik in einem Maße vertraut wie wohl nur wenigen: Urkunden 
sind für Ortsgeschichten, zumal für die früheren Perioden, von entscheidender Bedeutung, 
und die Neubewertung einer Urkunde kann für unser Bild von der Vergangenheit eines Ortes 
einschneidende Folgen haben.1 Wenn in den Ländern des heutigen Österreich das (teilweise) 
Umschreiben geschichtlicher Darstellungen infolge der Neubewertung von Urkunden nicht 
mehr oft nötig ist, so ist das wesentlich dem Umstand zu verdanken, dass die systematische 
Erfassung und damit auch Bearbeitung der Urkunden jedenfalls bis ins 13. Jahrhundert zu-
meist sehr weit gediehen ist. Wo es aber flächendeckende Editionen nicht gibt und wo die 
sogenannten Privaturkunden noch nicht in systematischer Weise untersucht worden sind, dort 
ist auch heute einiges an Verschiebungen im Geschichtsbild möglich. Das Friaul ist ein sol-
ches Gebiet, und insbesondere die Stadt Aquileia bietet sich als Paradefall dafür an, dass das 
Zusammenwirken von Diplomatik und „eigentlicher“ Geschichtswissenschaft auch heute 
noch einiges an Überraschungen bringen kann.  
 Grundlage für alle Forschungen zum Erscheinungsbild des mittelalterlichen Aquileia ist 
nach wie vor Giuseppe Vales 1931 erschienener Beitrag über die Topographie dieser Stadt.2 
Vale hat hier eine Fülle von dokumentarischen Belegen, überwiegend aus dem Mittelalter, 
vorgelegt und diese den einzelnen Örtlichkeiten innerhalb der Stadt zugeordnet oder jeden-
falls eine solche Zuordnung versucht. Seither ist keine Gesamtsicht zum Erscheinungsbild des 
mittelalterlichen Aquileia mehr vorgelegt worden, vor allem Studien zu einzelnen Bauten3, 
aber auch zu den Stadtmauern insgesamt4 sowie – allerdings weniger topographisch ausgelegt 
– zu Hafen und Markt.5 Diese Darstellungen werden auch durch die folgenden Ausführungen 
kaum berührt. Denn es geht hier um die Neubewertung von Urkunden, und dergleichen ist 
von vornherein eher für das Hoch- und weniger für das Spätmittelalter zu erwarten, aus dem 
einfachen Grund, da die Fälschungsrate – so unsicher sie im Einzelnen sein mag – im Hoch-
mittelalter besonders hoch ist und es hier, wenn überhaupt, mehr zu entdecken gibt als in 
späterer Zeit. Wie zu sehen sein wird, geben die Urkunden des Hochmittelalters gerade für die 
Lokalisierung einzelner Bauten wenig her. Umso wertvoller sind sie für die Beurteilung gewis-
ser größerer Zusammenhänge.  

In den nunmehr schon dreißig Jahren, in denen sich der Verfasser dieser Zeilen mit den 
Urkunden des Friaul beschäftigt, ist nun tatsächlich gerade mit Bezug auf Aquileia einiges an 
Neuem zusammengekommen, das eine Zusammenschau verdient.6 Diese Übersicht soll nun 
nicht Stadtviertel für Stadtviertel geschehen, und es geht keinesfalls um den Nachweis dieses 
oder jenes Hofes, Hauses oder bestimmter stationes. Dafür sind die Nachrichten auch viel zu 
unvollständig, ja punktuell. Es geht vielmehr zunächst um den Zustand des Umlandes, danach 
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um das Problem der schlechten Luft. Es folgen Bemerkungen zu den Gewässern, samt eini-
gen Mühlen und vor allem mit dem besonders interessanten Fall einer grenzbildenden Brücke. 
 
Das Umland 

Eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für das Leben in einer Stadt ist die Kultivierung 
des unmittelbaren Umlandes.7 Hier stellt sich die Frage, wie dieses nach der Periode der Un-
garneinfälle ausgesehen hat. Immer wieder ist auf die Verwüstungen infolge der Ungarnein-
fälle insbesondere in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts hingewiesen worden.8 Das Aus-
maß jedoch und die geographische Streuung dieser Verwüstungen waren im Einzelnen natür-
lich nie genauer nachzuweisen, weder im Allgemeinen noch für die unmittelbare Umgebung 
Aquileias im Besonderen.9 In neuerer Zeit ist sogar der Untergang des Michaelsklosters zu 
Cervignano, dessen Archiv infolge der Ungarneinfälle zugrundegegangen ist, bestritten wor-
den.10

Die ungarischen Einfälle bzw. Durchzüge werden sich natürlich auch im Friaul nicht über-
all gleich ausgewirkt haben, aber entlang der Durchzugsstraßen dürften die Schäden doch 
erheblich gewesen sein. Ein nützlicher Indikator für Verödungen dürfte die von Maurizio 
Puntin kartographisch dargestellte Verbreitung slawischer Ortsnamen im mittleren Friaul sein, 
als eine Folge der Wiederbesiedlung verödeter Landstriche vor allem entlang der „Ungarn-
straße“.11 Gemäß diesem Kriterium scheint das Gebiet um Aquileia weniger betroffen gewe-
sen zu sein. Aber Puntins Verbreitungsbild zeigt zugleich, dass die Messlatte der Ortsnamen 
keineswegs die allein ausschlaggebende sein kann. Es mochte also auch im unmittelbaren Um-
land von Aquileia zu zwischenzeitlicher Entvölkerung und Verödung gekommen sein.  

Wenn in einer Patriarchenurkunde des 11. Jahrhunderts die Kirche S. Stefano, unmittelbar 
nördlich der Mauern von Aquileia gelegen, als durch die Heiden arg heruntergekommen dar-
gestellt wird,12 und wenn in demselben 11. Jahrhundert in ähnlicher Weise von der Kirche S. 
Martino zu Beligna die Rede ist,13 so spricht das freilich für Verwüstungen auch in der unmit-
telbaren Umgebung der Stadt. Es ist zuzugeben, dass von „Heiden“ nur in der Urkunde für S. 
Stefano ausdrücklich die Rede ist, wogegen die Urkunde für Beligna lediglich die hostilem ra-
biem als Ursache der Verwüstung anspricht. Doch wird diese Nachricht um jene über den 
Verlust der dort verwahrten Reliquien ergänzt (ablata), und das weist doch einigermaßen deut-
lich darauf, dass die Zerstörer keine Christen gewesen sind. Es waren also wohl auch hier die 
Ungarn gemeint. Zu bedenken ist allerdings, dass diese Urkunden doch schon in erheblichem 
zeitlichen Abstand von den Ungarneinfällen verfasst worden sind, und dass nicht ausge-
schlossen werden kann, dass der ruinöse Zustand der beiden Kirchen den „Heiden“ auch nur 
zugeschrieben worden sein mochte, um von anderen Gründen abzulenken. Wenn es Verwüs-
tungen gegeben hat, so werden sie freilich nicht restlos gewesen sein; zumindest spricht das 
Überleben des römischen Ortsnamens Terzo (drei römische Meilen nördlich von Aquileia) 
eher dagegen. 

Wann aber und durch wen ist die Wiederbesiedlung in den heimgesuchten Landstrichen 
organisiert worden? Es musste naheliegen, hier zuerst an die Patriarchen zu denken. So hat es 
schon Pio Paschini gesehen14 und nach ihm Carlo Guido Mor15. Eine solche Auffassung 
konnte sich durchaus auf die Aussage einer Herrscherurkunde über die Wiederaufbau-
Tätigkeit des Patriarchen Johannes IV. (984–1019) wie auch schon seiner Vorgänger stüt-
zen.16 Nur besagt diese Urkunde nichts über den Umfang dieses Aufbauwerks und schon gar 
nichts über dessen räumliche Schwerpunktsetzung. Im Fall von Aquileia nennt jedenfalls die 
heute vorliegende Dotationsurkunde des Patriarchen Poppo für das Domkapitel von Aquileia 
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(mit der Jahresangabe 1031) eine stattliche Reihe von Dörfern oder wenigstens Gutshöfen 
(villae) westlich und nördlich von Aquileia,17 und die Dotationsurkunde desselben Patriarchen 
für das Marienkloster mit der Jahresangabe 1041 tut dies ebenso.18 Sollte es rund um Aquileia 
zu Verödungen gekommen sein, dann wären es jedenfalls die Patriarchen gewesen, welche 
noch vor den dreißiger Jahren des 11. Jahrhunderts für die Wieder-Kultivierung gesorgt hät-
ten, bevor sie das meliorisierte Territorium weitergaben. Diese Sichtweise ist freilich durch die 
Art der archivalischen Überlieferung mitbedingt.19 Einen eindeutigen Hinweis auf einen zwi-
schenzeitlichen Besiedelungsrückgang im Umland von Aquileia gab es bisher nicht. 

Dieses Bild hat sich namhaft geändert, und zwar durch die Neubewertung der zwei eben 
angeführten Urkunden.20 Das ist jetzt zwar schon etliche Jahre her, die neue Bewertung ist 
auch seit langem allgemein anerkannt,21 aber die Konsequenzen für die Siedlungsgeschichte 
scheinen noch nicht allgemein bewusst geworden zu sein.22 In unserem Zusammenhang 
kommt es allerdings gerade auf diese an. 

Zu der Poppo-Urkunde für das Marienkloster von (angeblich) 1041 gibt es eine zweite – 
oder besser: eine erste – Fassung, die ins Jahr 1036 gehört.23 Die Forschung hat diese Fassung 
lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt, sehr zu Unrecht. Denn es handelt sich hier eindeutig 
um die echte Urfassung, zu welcher später eine den zwischenzeitlichen Veränderungen ange-
passte Neuredaktion hergestellt worden ist (deren Datum von 1041 beruht eindeutig auf ei-
nem Missverständnis der Originalfassung). In dieser ursprünglichen Fassung ist der weitge-
dehnte Besitz des Marienklosters lediglich als die Umgebung des castrum Cervignano ange-
sprochen, ohne ville, ja nicht einmal mit dem üblichen Hinweis auf die zugehörigen Äcker, 
Wiesen, Wege usw., wie sie typischerweise das Kennzeichen einer kultivierten Landschaft 
ausmachen. Im Gegenteil: Als einzige nutzbare Rechte in diesem Gebiet werden Wald und 
Jagd genannt. Die Gegend muss also damals ziemlich menschenarm gewesen sein.24

Eine weitere Urkunde des Marienklosters, ein Pachtvertrag, traditionellerweise zu 1062 ge-
stellt, aber in Wahrheit dem Jahre 1081 zugehörig, nennt – ganz offensichtlich mit Bezug auf 
eben dasselbe Schenkungs-Territorium – wenigstens die Hälfte der in der unechten Urkunde 
von angeblich 1041 genannten Plätze.25 Diese letztere Urkunde selbst (von angeblich 1041) ist 
frühestens um 1130 entstanden, wie sich aus der diplomatischen Beurteilung ergibt. Die in ihr 
enthaltene, sozusagen vollständige Liste von ville entspricht weitestgehend dem „endgültigen“ 
Stand und spiegelt natürlich nicht den Zustand zur Zeit des Patriarchen Poppos, sondern 
jenen zur Zeit ihrer Entstehung. Bis 1174 kam dann nur noch ein weiteres namentlich aufge-
führtes Gut hinzu, welches in diesem Jahre im Bestätigungsprivileg Papst Alexanders III. auf-
scheint.26

Insgesamt aber erkennen wir in den Urkunden sehr wohl und sehr deutlich die Entwick-
lung der (Wieder-)Besiedlung des unmittelbaren Umlandes von Aquileia: 1036 wird nur das 
castrum Cervignano genannt, 1081 gibt es zusätzlich zur villa Cervignano auch die ville Terzo, S. 
Martino und Muscoli. In der nicht vor 1130 entstandenen Poppo-Urkunde von angeblich 
1041 erscheinen dann auch noch Alture, Perteole und Mortesins. 1174 wird schließlich noch 
Saciletto genannt. Demnach war die Rekultivierung in der unmittelbaren westlichen und nörd-
lichen Nachbarschaft Aquileias um 1030 bis etwa 1040 wohl noch sehr in den Anfängen, spä-
testens um 1080 schon gut entwickelt, um 1130 nahezu und 1174 offensichtlich ganz abge-
schlossen. Das entspricht dann auch dem Zustand, wie er aus dem frühesten Einkünftever-
zeichnis des Klosters (um 1170) ersichtlich ist.27 Aufgrund der Neubeurteilung der Urkunde 
von 1041 war also das Umland Aquileias zur Zeit des Patriarchen Poppo noch wenig ent-
wickelt; es muss in der Ungarnzeit also doch erheblich gelitten haben. Damit steht zugleich 
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fest, dass der Ausbau im Wesentlichen nicht als das Werk der Patriarchen zu betrachten ist, 
sondern als Werk der Benediktinerinnen des Klosters S. Maria. Umso beeindruckender ist der 
organisatorische Kraftakt, mit dem Patriarch Poppo in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts 
die Stadt Aquileia wieder zur tatsächlichen Metropole machen wollte – aus evidenten politi-
schen Gründen und als Demonstration gegenüber Venedig, wie man nur allzugut weiß.28

Es ist davon auszugehen, dass die Liste von ville in der entsprechenden Urkunde für das 
Domkapitel ebenfalls den Zustand ihrer Entstehungszeit anzeigt und nicht den des angebli-
chen (bzw. ursprünglichen) Ausstellungsjahres 1031. Das Stück ist eindeutig erst in oder um 
1129 redigiert bzw. niedergeschrieben worden; da in diesem Fall das angebliche Original er-
halten ist, kann die Neufassung zeitlich viel genauer eingeordnet werden als die Redaktion der 
Urkunde von angeblich 1041. In diesem Fall verfügen wir allerdings nicht über die vorauszu-
setzende ursprüngliche, echte Fassung, und ebensowenig gibt es irgendwelche andere Urkun-
den, die über die Entwicklung der Zwischenzeit etwas aussagen könnten. Daher ist für den 
Besitz des Domkapitels der auch hier anzunehmende Vorgang der sukzessiven Anlage von 
immer mehr ville nicht mehr nachvollziehbar. 
 
Die Malaria 

Wenn aber die Kultivierung des Aquileier Umfeldes im Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts 
gute Fortschritte gemacht hat, so hat die Erhaltung der römischen Wasserbauten und Draina-
geanlagen damit offenbar nicht Schritt gehalten. Die Folge davon war bekanntlich die Ver-
sumpfung des städtischen Umlandes und zunehmende Klagen über die schlechte Luft. Anto-
nio Rossetti hat eine kartographische Darstellung der in mittelalterlicher Zeit geschlossen 
versumpften Gebiete vorgestellt.29

Was die zeitliche Einordnung der Versumpfung – und in deren Folge der Malaria – be-
trifft, so ist die traditionelle Auffassung hierzu die, dass die Verhältnisse bis ins 13. Jahrhun-
derts nicht allzu schlecht gewesen sein können, dass aber ab etwa 1240 die Malaria geherrscht 
habe. In diesem Sinne ist Vincenzo Zandonatis Studie von 1869 über die Malaria in Aquileia 
meinungsbildend gewesen.30 Im Übrigen ist diese Auffassung auch mit den Namen Aristide 
Calderini und Gellio Cassi verbunden.31 Auch Giuseppe Vale hielt dafür, dass die Malaria 
(erst) in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Aquileia gewütet hat.32

Tatsächlich gibt es Dokumente, die diese Ansicht stützen. In älterer Zeit war von Malaria-
Problemen anscheinend nicht die Rede, oder man muss zumindest von der Nichtexistenz 
solcher Dokumente überzeugt gewesen sein. Aber im Jahre 1242 verfügte Patriarch Berthold, 
dass die Einkünfte aller vakanten Pfründen in Stadt und Diözese Aquileia ein Jahr hindurch 
pro reformatione Aquilegensis ecclesie verwendet werden sollten, denn diese sei wegen der unerträg-
lichen dortigen Luft (propter intemperiem aeris loci eiusdem) von ihren cultoribus, oratoribus et laudato-
ribus fast völlig verlassen worden. Drei Jahre später, 1245, bestätigte Papst Innozenz IV. diese 
Verfügung und gedachte dabei ebenfalls der schlechten Luft in der Stadt Aquileia. Er hielt 
dabei auch ausdrücklich fest, dass die Stadt inmitten von Sümpfen gelegen sei (in paludibus 
iuxta mare) und dass es daher nur wenige Kleriker dort ausgehalten hätten. Natürlich wird 
Patriarch Berthold in seiner Urkunde, bei der Begründung seiner Verfügung, eher zu dick als 
zu dünn aufgetragen haben, denn die schlechte Luft in Aquileia sollte ihm in diesem Kontext 
ja zu zusätzlichen Einkünften verhelfen. Und Papst Innozenz IV. hat natürlich nur die ihm 
vorgelegte Begründung wiederholt. Dennoch wird am Faktum der in den 1240er Jahren be-
reits sehr ungesunden Luft nicht zu zweifeln sein. 
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Es scheint, als könne ein (indirekter) Hinweis von 1231 eine solche Sicht stützen. Damals 
beschloss die erste uns bekannte friaulische Parlamentsversammlung in Campoformido die 
Testierfreiheit der Aquileier Bürger hinsichtlich jener Güter, die sie ad censum Aquileiensem be-
saßen.33 Wie in der Urkunde ausdrücklich festgehalten wird, sollte damit verhindert werden, 
dass noch mehr Bürger die Stadt verließen. Für diesen Exodus sind rechtliche und wirtschaft-
liche Motive namhaft gemacht worden, und das zweifelsohne mit gutem Grund.34 Aber es ist 
nicht auszuschließen, dass sogar hier bereits die Malaria ihre Rolle gespielt haben könnte. 

Aber die Problematik ist noch komplizierter. Hier sieht sich der Verfasser nun in der ei-
gentümlichen Lage, zunächst ein Problem kreieren zu müssen, um es dann nachher lösen zu 
können. 

Vor der Verdichtung von Hinweisen auf die schlechte Luft vielleicht schon in den 30er 
und jedenfalls in den 40er Jahren des 13. Jahrhunderts steht ein ganz vereinzelter Beleg von 
etwa 1113, der bei der Behandlung der Malaria-Problematik eigentümlicherweise noch nicht 
beachtet worden ist. Damals stellte Patriarch Ulrich I. die verfallene Kirche von S. Giovanni 
di Tuba (an den Quellen des Timavo im Triestiner Karst) wieder her und übergab sie dem 
Kloster Beligna (unmittelbar südlich von Aquileia).35 Diese Übergabe geschah nach Laut der 
Urkunde in derselben Weise, wie das zuvor schon unter seinen Vorgängern gehandhabt wor-
den war. Die Kirche S. Giovanni di Tuba sollte eine Zelle des Klosters Beligna sein, und eini-
ge Mönche von Beligna sollten auf immer in ihr Gottesdienst halten. Die Mönche von Be-
ligna sollten sich von dem ungesunden Ort ihres Klosters zeitweise dorthin zurückziehen 
können. In diesem Zusammenhang ist geradezu von einem Zufluchtsort vor dem krankma-
chenden Beligna die Rede: et ipsis monachis, quoniam Belenia locus infirmus est irruencium egritudinum, 
aliquod sit at tempus effugium. 

Demnach müsste die Versumpfung der nächsten Umgebung von Aquileia schon im zwei-
ten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts sehr weit vorgeschritten gewesen sein, also weit über ein 
Jahrhundert früher als aufgrund der anderen, bisher allein berücksichtigten Urkunden zu ver-
muten war. Man ist nahe daran, sich über den Wagemut des Patriarchen Poppo zu wundern, 
der nur 80 Jahre zuvor ganz massiv in einen solchen Ort investiert hatte. 

Da ist nun zu bedenken, dass die Urkunde von etwa 1113 nur in einem Transsumpt von 
1213 erhalten ist. Die Erwähnung des krankmachenden Ortes Beligna an und für sich wäre 
sicher noch kein Grund, die Treue der Abschrift gegenüber dem Original in Zweifel zu ziehen 
und stattdessen von einer überarbeiteten Fassung zu sprechen. Aber es gibt andere Momente, 
welche die Möglichkeit einer Überarbeitung stützen können. Die Urkunde von etwa 1113 
enthält nämlich in der Zeugenliste die Nennung eines Grafen Albert von Friaul (Albertus comes 
Foroiuliensis), und das ist ein höchst bedenkliches Element, das in der Forschung bisher noch 
nicht näher diskutiert worden ist. Denn seit 1077 verfügte der jeweilige Patriarch von Aquileia 
auch über die Grafschaftsrechte im Friaul, und seit damals gab es neben dem Patriarchen in 
Friaul keinen amtierenden Grafen mehr.  

Dieser Anachronismus darf jedenfalls als Hinweis darauf gewertet erden, dass zumindest 
diese Zeugennennung schwerlich in der Regierungszeit des Ausstellers, des Patriarchen Ulrich 
I., niedergeschrieben worden sein kann, und das wieder lässt vermuten, dass der Text der 
Urkunde nicht „aus einem Guss“ ist. Umso eher kann daher auch der Passus über die unge-
sunde Lage Belignas eine in den ursprünglichen Text eingeschobene Rückprojektion darstel-
len, nämlich der 1213 gegebenen Verhältnisse auf die Zeit ein Jahrhundert zuvor. Eine solche 
Annahme gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, als praktisch alle Urkunden des Klosters 
Beligna, die in Form von Transsumpten aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts überliefert 
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sind (wenn auch später als 1213), sich als Überarbeitungen erwiesen haben. Es wird weiter 
unten auf diese Serie zurückzukommen sein. 

Wesentlich ist hier nur die Folgerung für den Text von (angeblich?) etwa 1113: Sollte in 
der Tat der Text der Ulrich-Urkunde (von etwa 1113) bei seiner Erneuerung (1213) hinsicht-
lich der schlechten Luft der Gegenwart von 1213 angepasst worden sein, so ergibt sich – was 
die urkundlichen Quellen zur Malaria angeht – ein sehr deutliches und in sich stimmiges Bild: 
Die erste verlässliche Nachricht zur Malaria-Gefahr in bzw. um Aquileia stammt diesfalls aus 
dem zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, und in den folgenden Jahrzehnten erreichen 
diese Nachrichten mit dem diesbezüglich nicht ganz sicheren Parlamentsbeschluss von 1231 
und jedenfalls mit der Patriarchenurkunde von 1242 und mit der Papsturkunde von 1245 ein 
gewisses Maß an Kontinuität. Der bisherige früheste Nachweis für Versumpfung und schlech-
te Luft wäre durch eine bisher in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigte Urkunde zu-
nächst um weit mehr als ein Jahrhundert vorverlegt worden; durch die wahrscheinlich ange-
messene Einschätzung dieser urkundlichen Nachricht als späterer Zusatz wird die Vorver-
legung gegenüber dem bisher üblichen Zeitansatz erheblich verringert; sie beträgt aber immer 
noch mehrere Jahrzehnte.  

Zu dieser  Deutung würde sich auch ein anderes Faktum sehr schön fügen:  Patriarch 
Poppo hätte diesfalls sein Restaurationswerk in Aquileia zwar in einer nicht besonders kulti-
vierten Umgebung begonnen, andererseits aber noch zu einem Zeitpunkt, als das Leben in 
der durch ihn wiederbelebten Stadt auch im Sommer noch gut zu ertragen war. 
 
Die Gewässer 

Nach der Versumpfung als Ursache der schlechten Luft ist es angemessen, die Wasserläufe im 
hochmittelalterlichen Aquileia zu betrachten. In diesem Fall wird noch nicht gezeigt werden 
können, in welcher Weise unser Bild von der mittelalterlichen Topographie Aquileias zu ges-
talten sein wird; diese knifflige Aufgabe muss künftigen Überlegungen vorbehalten bleiben. 
Aber es stellt sich auch hier heraus, wie eine neue diplomatische Beurteilung die Vorausset-
zungen für die Rekonstruktion der hochmittelalterlichen Wasserläufe und ihrer Nutzung ver-
ändern kann. Es sei bei dieser Gelegenheit ein für allemal vorausgeschickt, dass die bekannten 
kartographischen Darstellungen Aquileias seit dem 16. Jahrhundert bezüglich der Gewässer-
läufe um Aquileia zumeist nicht sehr aussagekräftig sind.36 Üblicherweise ist nur die Natissa 
dargestellt, die von Norden her zur Stadt fließt und sich, bei dieser angelangt, teilt und die 
Stadt von da an beiderseits umfließt und zum Teil auch durchfließt, um sich am Ende wieder 
zu vereinigen.37  

Schon die (bereits besprochenen) Dotationsurkunden des Patriarchen Poppo für das 
Domkapitel und für das Marienkloster (überarbeitete Fassung von angeblich 1041) nennen 
etliche Wasserläufe, kaum wegen ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit, sondern als leicht zu 
erkennende, wenn auch alles andere als unveränderliche Grenzen.38 Die Besitzungen des 
Domkapitels (Urkunde mit Datum 1031) erstrecken sich auf genannte ville und deren Perti-
nenzen a mari et a flumine quod dicitur Cornium usque ad aquam que dicitur Aruuncus. Diese Wasser-
läufe befinden sich allerdings in einiger Entfernung von der Stadt, daher kommen sie für die 
hier verfolgte Thematik nicht in Betracht. 

Viel näher kommen die Angaben über die Besitzungen des Marienklosters, und das bereits 
in der (echten) Dotationsurkunde von 1036: Nach den Ländereien genannt Piuli atque Faidas 
unmittelbar nordöstlich der Stadt heißt es hier: et quicquid est cum Malignolo et flumen magnum. 
Gesprächiger ist die überarbeitete Fassung dieser Urkunde von angeblich 1041, die aber den 
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Zustand um oder nach 1130 widerspiegelt. Hier heißt es an der entsprechenden Stelle etwas 
ausführlicher: et quicquid est a Maligno flumine usque ad flumen magnum sicut currit flumen Rubedvle. 
Weiter unten, nach Aufzählung der ville rund um Cervignano samt deren Pertinenzen folgt die 
Grenzbeschreibung, die sich gegen Schluss an Wasserläufe hält: a lacu qui est in Summa Silva 
usque in terram de Castellone, a prato Frascario usque ad Caluenzan, a casa Sualdana sicut tenet Robedula 
et Amphora rectum in Cornio sicut tenet Zumell(us). Diese Grenzbeschreibung findet sich in gleicher 
Weise schon in dem bereits angesprochenen Pachtvertrag von 1081 und ist daher aus diesem 
entnommen, d. h. sie spiegelt die Zustände des ausgehenden 11. Jahrhunderts.39 Der besagte 
Pachtvertrag gibt sich allerdings als Verlängerung eines bereits bestehenden; die beschriebe-
nen Grenzen dürfte also noch älter sein. Nun werden die um Cervignano gelegenen Lände-
reien des Marienklosters mit guten Gründen für die Dotation des einstigen Michaelsklosters 
von Cervignano gehalten.40 Daher könnte die Grenzziehung sogar noch deutlich älter sein. 
Hier ändert sich an unserem Wissensstand durch die Neubewertungen allerdings kaum etwas.  

Besonders reich an Nachrichten zu den Gewässern in Aquileia sind aber die Urkunden zur 
Propstei S. Stefano zu Aquileia, beginnend mit der Dotationsurkunde des Patriarchen Gote-
bold, welche im Jahre 1062 ausgestellt sein will. Demnach weihte der genannte Patriarch die 
von den Heiden (damit müssen, wie schon gesagt, die Ungarn gemeint sein) arg mitgenom-
mene Kirche und versah sie mit zahlreichen Reliquien; an weltlichen Gütern übertrug er ihr 
(an erster Stelle) eine Mühle am Fluss Rovedula mit vollem Recht der Erweiterung (cum omni 
iustitia augendi), eine höchst eigentümliche Klausel. Zu der Mühle gehörte der namentlich ge-
nannte Müller Stephan samt seiner Nachkommenschaft.41 Neben anderen Dotationsgütern 
erhielt die Propstei gemäß derselben Urkunde auch alles, was in der Nachbarschaft dieser 
Kirche gelegen war, und zwar von jenem Ort an, wo sich der Malignolus genannte Fluss in 
zwei Arme teilt, von denen der eine in den flumen maius mündet, wogegen der andere zu der 
Kirche S. Stefano hinläuft, und das bis zu jenem Ort, an dem das Pulzin genannte Gewässer in 
den Rovedula genannten Fluss einmündet. Alles, was zwischen diesen drei Flüssen und den 
alten Mauern (Hostia genannt) gelegen war und alles darin Enthaltene bis zum unteren Ort 
Salumpich sollte der Propstei gehören.42

Wie es scheint, ist dieses Gewirr von Malignolus, Rovedula, Pulzin und dazu noch flumen maius 
noch niemals in systematischer Weise, also im vollständigen Zusammenhang aller Quellen 
studiert worden. Die umfassendste (kartographische) Darstellung, die wenigstens einige von 
den hier enthaltenen Bezeichnungen erhellt, scheint immer noch jene zu sein, welche der Ver-
fasser im Zuge seiner Nachforschungen zum Marienkloster im Archivio Frangipane aufge-
funden hat, wohl aus dem 16. Jahrhundert, aber wahrscheinlich auf älterer Grundlage.43 Es 
gibt jedenfalls noch keine Stadtplan-Rekonstruktion von Aquileia samt nächster Umgebung, 
auf der all diese mittelalterlichen Wasserläufe in ein System gebracht worden wären. Immerhin 
wird der Malignolus hinlänglich sicher mit dem Flüsschen Malignolo identifiziert, mit Pulzin 
muss die heutige Pulsin zwischen Scodovacca und Terzo gemeint sein. Das Heikelste ist auch 
in diesem Fall die Identifizierung des flumen maius. Pio Paschini hat ihn mit dem Isonzo identi-
fiziert44, und Giuseppe Vale ebenso,45 doch das erscheint wegen der bedeutenden Entfernung 
doch problematisch, und das wohl auch trotz der Veränderungen, welche der Flusslauf des 
Isonzo in historischer Zeit genommen hat.46 Da mag eher die Natissa in Frage kommen.47 
Diese erscheint in hochmittelalterlicher Zeit, und auch unter diesem Namen, zunächst in der 
Erstanlage der Nomina defunctorum des Domkapitels (von 1162).48 Doch diese Nennung ist 
hinsichtlich des Verlaufs ebensowenig aussagekräftig wie zwei Nennungen von 1211, einmal 
im Verzeichnis der Einkünfte der Kirchenfabrik der Domkirche49, und dann im Testament 
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des Stephan de Foro:50 in beiden Fällen dient die Natissa nur zur Begrenzung von ansonsten 
unbekannten Grundstücken. 

Aber gerade hier ist einmal mehr auf die Bedeutung hinzuweisen, welche der eingehenden 
Kritik der dokumentarischen Quellen jener Zeit zukommt.  Die Urkunde des Patriarchen 
Gotebold, in der eine Reihe detaillierter Angaben enthalten ist, stammt nämlich nicht aus dem 
Jahre 1062, wie noch Giuseppe Vale bei seiner Edition von 1931 meinte und ebenso fast alle 
Forscher nach ihm, sondern auch diese Urkunde ist fast ein Jahrhundert jünger und spiegelt 
hinsichtlich der Gewässer wohl abermals einen jüngeren Zustand wider. Wie Anja Thaller in 
ihrer eingehenden Untersuchung der älteren Urkunden der Propstei S. Stefano festgestellt hat, 
ist die Gotebold-Urkunde in ihrer heute vorliegenden Gestalt sowohl in formaler als auch in 
inhaltlicher Hinsicht schwerlich vor 1149 einzuordnen.51 Das ist jedenfalls das Ergebnis, 
wenn man die älteren Urkunden für die Propstei S. Stefano im Zusammenhang studiert. 

Von der Gotebold-Urkunde abgesehen, erscheinen Mühlen an der Rovedula (im Besitz der 
Propstei S. Stefano) erstmals im Privileg Papst Alexanders III. von 1174, und hier gleich an 
erster und damit höchst prominenter Stelle.52 Es ist daher erlaubt zu schließen, dass es der 
Propstei bei der päpstlichen Bestätigung ganz besonders auf eben diese Mühlen angekommen 
war, und das will heißen, dass diese Mühlen wahrscheinlich umstritten waren. Das Privileg 
Papst Alexanders III. weist auch ausdrücklich darauf hin, dass diese Mühlen in einem Privileg 
König Konrads (III.) der Propstei gerichtlich zugesprochen worden seien. Das kann nur 1149 
gewesen sein, als dieser König nach dem missglückten Zweiten Kreuzzug durch das Friaul 
nach Deutschland heimkehrte und bei dieser Gelegenheit im Friaul nachweislich Gericht ge-
halten hat. So ist eine damals gefällte gerichtliche Entscheidung zugunsten des Klosters Mog-
gio ausdrücklich dokumentiert.53

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es gerade um die (berechtigte oder noch eher un-
berechtigte) Vermehrung der Mühlen seitens der Propstei gegangen. Denn die Gotebold-
Urkunde von angeblich 1062 spricht auffälligerweise nur von einer einzigen Mühle, zu der 
aber überaus und vielleicht allzu vorsorglich und nachdrücklich hinzugefügt wird: cum omni 
iustitia augendi. In der eben angeführten Papsturkunde werden die Mühlen an der Rovedula 
dann auch gleich noch zwei weitere Male angeführt, einmal mit ausdrücklichem Hinweis dar-
auf, dass diese beiderseits des Flusses gelegen seien, und samt Hinweis auf die Gründungs-
urkunde wie auf die Bestätigung durch den Patriarchen Pilgrim und die Behauptung der Müh-
len gegen Widersacher. Das zweite Mal wird nochmals Patriarch Pilgrim bemüht und dazu 
auch noch betont: dum esset catholicus (d. h. dass Pilgrim I. zur Zeit dieser seiner Handlung noch 
nicht zu den Schismatikern zu rechnen war). Das macht die Brisanz der Mühlen-Angelegen-
heit auch noch zum Zeitpunkt der päpstlichen Privilegierung (also 1174) überdeutlich. Jeden-
falls ist die Urkunde des Patriarchen Gotebold in ihrer vorliegenden Gestalt in einer solchen 
Weise redigiert, dass sie für ihre Verwendung in der Situation von 1149 über-perfekt er-
scheint.54  

Insgesamt ist festzuhalten: Die Wasserläufe im Umfeld der Propstei S. Stefano, wie sie bis 
vor kurzem aufgrund der Urkunde des Patriarchen Gotebold als Zustand des Jahres 1062 
gelten konnten, sind in Wahrheit solche aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Daraus ergibt sich 
das methodische Problem, dass diese Angaben bei einer Rekonstruktion der hochmittelalter-
lichen Hydrographie von Aquileia mit den Angaben aus dem Benediktinerinnenkloster S. 
Maria nicht ohneweiters abgeglichen werden dürfen. Dass diese Wasserläufe allesamt schon 
1062 in dieser Weise bestanden haben, kann natürlich leicht sein, aber angesichts der Machi-
nationen an der Urkunde ist das nicht mehr sicher. Damit ist auch der älteste Beleg für eine 
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Mühle in Aquileia nicht mehr verlässlich. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit feststellen, wie 
weit die Kanoniker von S. Stefano bei der inhaltlichen „Verbesserung“ ihrer Stiftungsurkunde 
gegangen sind.  
 
Der Pons Altus 

Im Anschluss an die Wasserläufe in Aquileia soll schließlich noch von einer Brücke die Rede 
sein, nämlich dem Pons Altus. In diesem Fall ist es nicht die Neuinterpretation einer Urkunde, 
die zu einem veränderten Bild führt, sondern diesmal sind es auf andere Weise gewonnene 
historische Erkenntnisse, welche eine Urkunde in neuem Licht dastehen lassen. 

Wieder ist der Ausgangstext eine Urkunde des Patriarchen Poppo. In diesem Fall ist aber 
nur mehr ein Auszug überliefert. Hier erklärt der Patriarch, die von Feinden verwüstete Kir-
che von Beligna wiedererrichtet und dotiert zu haben. Der das Kloster umgebende Grund-
besitz wird in seinen Grenzen beschrieben. Den (nördlichen) Grenzpunkt dieses Patrimoni-
ums, gegen die Stadt Aquileia hin, bildete hierbei der Pons Altus, der also am südlichen Ende 
der Stadt Aquileia gelegen war.55

Der Auszug dieser Patriarchenurkunde ist nicht datiert, daher ist Poppos Dokument zu-
nächst nur allgemein in dessen Amtszeit zu setzen, also in den Zeitraum von 1019 bis 1042. 
Der erhaltene Auszug basiert allerdings nicht unmittelbar auf Poppos Urkunde, sondern auf 
deren Erneuerung durch den Patriarchen Berthold vom 30. Oktober 1243. Diese Erneuerung 
gehörte zu einer ganzen Serie von Transsumpten, die alle für dasselbe Kloster Beligna ausge-
fertigt und von ihrem Schreiber Bonencontrus alle mit ein und demselben Tagesdatum versehen 
worden sind. Die hier enthaltenen Urkunden haben allesamt ihre Problematik, aus jeweils ver-
schiedenen Gründen. Die oben schon behandelte Urkunde des Patriarchen Ulrich I. von 1113 
(oder etwa 1113) enthält, wie bereits dargestellt, den Grafen Albert von Friaul in der Zeugen-
liste, den es seit 1077 eigentlich nicht mehr geben dürfte. In der Urkunde desselben Patriar-
chen von etwa 112056 macht das für jene Zeit ganz vereinzelte Prädikat eines Meinhard „von 
Görz“ nachdenklich; ein im Nachhinein angebrachter erläuternder Zusatz kann nicht ausge-
schlossen werden.57 Wieder eine weitere Urkunde will von dem 1161 verstorbenen Patriar-
chen Pilgrim I. ausgestellt sein, trägt aber die Jahreszahl 1173. Mit einem simplen Kopierfehler 
ist das wohl nicht zu erklären, da sich hinsichtlich der Datierung kein mehr oder weniger of-
fensichtliches Missverständnis anbietet und da vor allem die Zeugenreihe auch sonst unent-
wirrbare chronologische Probleme stellt.58 Angemerkt sei nur noch, dass derselbe Schreiber 
Bonencontrus fast gleichzeitig mit dieser Serie auch die bekanntermaßen unechte Gründungsur-
kunde des untersteirischen Klosters Oberburg erneuert hat, und das, obwohl er kurz zuvor 
eine andere Urkunde gesehen hatte, in der die Mühlen-Situation ganz anders dargestellt war 
als in der bald darauf von ihm transsumierten Gründungsurkunde.59 Fast der gesamte Inhalt 
dieser Serie von Erneuerungen findet sich drei Jahre später in einer Klageschrift des Abtes 
von Beligna wieder,60 war also um diese Zeit umstritten. Es ist hier nicht der Ort, die Proble-
matik der einzelnen Urkunden im Detail zu erörtern, zumal diese Umstände in einem eigenen 
Beitrag publiziert vorliegen.61

Es sieht jedenfalls so aus, als habe man im Kloster Beligna unter Abt Wezelo die ganze 
Frühgeschichte des Klosters – mindestens bis um 1160 – aus aktuellem Anlass „verschönert“, 
mit bewusster oder unbewusster Beihilfe des Patriarchen und seiner „Kanzlei“. Zumindest 
aus heutiger Sicht scheint der ansonsten kaum auftretende Schreiber Bonencontrus geradezu ein 
Spezialist für die Legalisierung fragwürdiger Urkunden gewesen zu sein. Man wird jedenfalls 
gut daran tun, auch bei der damals mit-transsumierten Poppo-Urkunde für Beligna mit dem 
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Pons Altus sehr vorsichtig zu sein. In dem erhaltenen Auszug der Poppo-Urkunde fällt näm-
lich vor allem die Grenzbeschreibung auf. In den (allerdings sehr wenigen) echten Urkunden 
des Patriarchen Poppo kommen solche überhaupt nicht vor. 

So wie die klare Mehrzahl von den anderen Inhalten dieser Erneuerungen kommt auch der 
Grenzpunkt des Pons Altus in der soeben erwähnten, wenig später (1246) zusammengestellten 
Klageschrift des Abtes Wezelo von Beligna vor. Hier zeigt sich nicht nur der bekannte Zu-
sammenhang von menschlichem Zwist einerseits und Entstehung geschriebener Dokumenta-
tion andererseits, sondern auch ein Zusammenhang von Streitigkeiten einerseits und Urkun-
denerhaltung andererseits. Gemäß Aussage der Klageschrift hatte der Kellermeister des Patri-
archen widerrechtlich die Zehnten von gewissen Besitzungen jenseits des Pons Altus einge-
nommen, welche seit der Gründung zum Kloster gehörten (specialiter pertinentes ab ipsa fundatio-
ne ad ecclesiam Beliniensem). Im unmittelbaren Anschluss daran ist von den Übergriffen einiger 
Bürger von Aquileia die Rede, und zwar innerhalb jener Grenzen des Klosterbesitzes, wie sie 
im Privileg dieses Klosters festgeschrieben sind. Beide Male ist der Bezug auf die Dotations-
urkunde überdeutlich: Die Bürger konnten nur auf das Gebiet südlich des Pons Altus überge-
griffen haben. 

Dazu kommt nun als entscheidender Hinweis noch ein anderer Zusammenhang. Um diese 
und andere Grenzen führte Beligna 1270, immer noch zu Lebzeiten des Abtes Wezelo, aber-
mals einen Prozess. Maurizio Buora hat schon vor drei Jahrzehnten erkannt, dass diese Aus-
einandersetzung (die noch über zwei Jahrhunderte andauern sollte und daher auch noch vom 
Rechtsnachfolger Belignas, dem Aquileier Domkapitel „geerbt“ wurde) die Folge einer un-
rechtmäßigen Erweiterung des Klosterbesitzes im Norden gewesen ist.62 Bei einem Zeugen-
verhör des Jahres 1270 kam nämlich heraus, dass Abt Wezelo einen älteren Pons Altus hatte 
abbrechen und weiter nördlich neu errichten lassen. Einer der Zeugen von 1270 erinnerte 
sich, dass Abbruch und Neubau vor etwa 36 Jahre stattgefunden hätten, also um das Jahr 
1234 und damit offenbar recht bald nach der Zeit, da Abt Wezelo Abt des Klosters Beligna 
geworden war. Wezelo war zwar nur Abt und kein Bischof, aber nichtsdestoweniger im wört-
lichen Sinne ein „Pontifex“. 

Man wird sagen dürfen: Einem Abt, der eine Grenz-bildende Brücke abreißen und an für 
ihn günstigerer Stelle neu errichten ließ, um dann das solcherart beanspruchte Gebiet für sich 
zu reklamieren, dem werden auch urkundliche Texte nicht heilig gewesen sein. Man darf da-
von ausgehen, dass der Pons Altus wohl von Anfang an die Nordgrenze des Beligna-Besitzes 
gebildet hatte, gleich ob er in einer echten Poppo-Urkunde als Grenzpunkt ausdrücklich ange-
führt war oder nicht. Es wird dann wohl auch Abt Wezelo gewesen sein, der es im Zusam-
menhang mit der Brücken-Versetzung nach Norden für gut fand, den Pons Altus als Grenz-
punkt durch seine Einfügung in die Poppo-Stiftungsurkunde (sofern er über eine solche ver-
fügte) bestmöglich abzusichern. Wie Buora in seinem bereits angeführten Beitrag gezeigt hat, 
enthält die Grenzbeschreibung in der Poppo-Urkunde für Beligna auch noch einen zweiten, 
und zwar ähnlich gearteten „wunden Punkt“. Der Diplomatiker sieht sich hier allerdings in 
derselben Situation, wie sie für den Kommissar in einem Kriminalroman oft genug eintritt: er 
ist mit guten Gründen überzeugt davon, den Täter ausgemacht zu haben, aber noch fehlen 
ihm die zwingenden Beweise, mit denen er die Geschworenen restlos überzeugen kann. 
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Schluss 

Fassen wir zusammen: Keine der überlieferten Stiftungsurkunden des 11. und des beginnen-
den 12. Jahrhunderts für Kapitel und Klöster in der Stadt Aquileia ist das, was sie zu sein vor-
gibt, oder zumindest nicht ganz. Das gilt für das Domkapitel, für das Kloster S. Maria, für das 
Kloster Beligna und für die Propstei S. Stefano. 

Die Folgen der diplomatischen Neubewertungen von nur ganz wenigen Urkunden sind 
beachtlich: Die Geschichte der landwirtschaftlichen Kultivierung im Umland von Aquileia hat 
sich um ein Jahrhundert nach hinten verschoben. Andererseits scheint sich eine gegenüber 
den bisherigen Ansichten um einige Jahrzehnte vorverlegte Chronologie der Malaria abzu-
zeichnen. Die Nachweise für das hydrographische System rund um die Propstei S. Stefano 
verschieben sich ebenfalls um fast ein Jahrhundert, der bisher gültige älteste Beleg für eine 
Mühle in Aquileia ist nicht mehr sicher. Zu alledem kam die aus jüngeren Archivalien bereits 
bekannte Versetzung einer Grenz-Brücke samt den daraufhin unvermeidlich folgenden Aus-
einandersetzungen. Hier wurde nun sichtbar, wie widerrechtliche Baumaßnahmen anschei-
nend mit der Verfälschung (oder gar Fälschung) einer Stiftungsurkunde einhergehen konnten, 
in einer Deutlichkeit, wie man das Zusammenwirken von Diplomatik und „Archäologie“ 
wohl nur selten sehen kann. Damit gehört der älteste gesicherte Schrift-Beleg für eine Brücke 
im mittelalterlichen Aquileia wahrscheinlich um zwei Jahrhunderte, nämlich in die Mitte des 
13. Jahrhunderts, verlegt.  

Nur eine Erkenntnis bleibt unverändert:  Aller Erfahrung nach sind in unseren Breiten 
Stiftungsurkunden für geistliche Institute aus dem 11. Jahrhundert vielfach Redaktionen aus 
späterer Zeit. Warum hätte Aquileia eine Ausnahme machen sollen? 
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